
 

    
Voranmeldung vom 31. Januar 2006 
 
Voranmeldung für das öffentliche Kaufangebot 

der 

X-Rite, Incorporated, 3100 44th Street S.W., Grandville, Michigan 49418, USA 

(X-Rite, Incorporated behält sich vor, das öffentliche Kaufangebot durch eine von ihr kontrollierte 
Tochtergesellschaft stellen zu lassen. In diesem Falle würde X-Rite, Incorporated die Verpflichtungen 
ihrer Tochtergesellschaft vollumfänglich garantieren.) 

für alle sich im Publikum befindenden 

Namenaktien der Amazys Holding AG, c/o Gretag-Macbeth AG, Althardstrasse 
70, 8105 Regensdorf, mit einem Nennwert von je CHF 2.40 

 

1. Einleitung 

X-Rite, Incorporated (X-Rite) beabsichtigt, am oder um den 3. März 2006 ein öffentliches 
Kaufangebot mit einer Bar- und einer Aktienkomponente (das Angebot) im Sinne von Art. 22 
ff. des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel für alle sich im Publikum 
befindenden Namenaktien der Amazys Holding AG (Amazys) mit einem Nennwert von je 
CHF 2.40 (jeweils eine Amazys Aktie) zu unterbreiten. 

 2. Ausgangslage 

X-Rite ist eine amerikanische Aktiengesellschaft mit Sitz in Michigan, 3100 44th Street S.W., 
Grandville, Vereinigte Staaten von Amerika. X-Rite hat ein genehmigtes Aktienkapital beste-
hend aus 50'000’000 Stammaktien (common stock) mit einem Nennwert von je USD 0.10 
und 5'000’000 Vorzugsaktien (preferred stock) mit einem Nennwert von je USD 0.10 sowie 
ein ausgegebenes Aktienkapital von 21'240’792 Stammaktien (common stock) mit einem 
Nenwert von je USD 0.10 (die X-Rite Aktien). Die X-Rite Aktien sind an der NASDAQ kotiert 
und werden unter dem Symbol "XRIT" gehandelt. Im Fall eines erfolgreichen Angebots be-
absichtigt X-Rite, eine Sekundärkotierung der X-Rite Aktien an der SWX Swiss Exchange zu 
beantragen.  

X-Rite ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Farbmanagement, bestehend aus 
Hardware, Software und Dienstleistungen für die Kontrolle und Übertragung von Farbdaten. 
X-Rite bietet Präzisionsmessgeräte, Systeme und Prozesse für ein breites Angebot von farb-
kritischen Anwendungen an. X-Rites Produkte werden in der grafischen Industrie, im Einzel-
handel und in der Industrie verwendet. Zusammen würden X-Rite und Amazys ein weltweit 
führender Anbieter von Lösungen für das Farbmanagement bilden. X-Rite und Amazys sind 
der Auffassung, dass dieser Geschäftszusammenschluss auf einem überzeugenden strate-
gischen Grundprinzip mit beträchtlichem Synergiepotential basiert.  
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Amazys und X-Rite haben am 30. Januar 2006 einen Vertrag geschlossen, der die Bedin-
gungen und die Konditionen des Angebots sowie die Pflichten von Amazys und X-Rite im 
Zusammenhang mit dem Angebot regelt. Der Verwaltungsrat von Amazys hat beschlossen, 
das Angebot zu genehmigen und zu unterstützen sowie den Amazys Aktionären zu empfeh-
len, ihre Amazys Aktien anzudienen.  

3. Das Angebot 

Gegenstand des Angebotes 

Mit Ausnahme der im Abschnitt "Offer Restrictions" aufgeführten Einschränkungen wird  sich 
das Angebot auf alle Amazys Aktien beziehen, einschliesslich aller Amazys Aktien, die bis 
zum Ende der Nachfrist ausgegeben werden aufgrund der Ausübung von am Vortag dieser 
Voranmeldung ausstehenden Optionen unter Mitarbeiter-Optionsplänen der Amazys. Das 
Angebot bezieht sich nicht auf von Amazys oder von einer ihrer Tochtergesellschaften am 
Ende der Nachfrist gehaltenen eigenen Aktien. 

Angebotspreis 

X-Rite wird den folgenden Angebotspreis (Angebotspreis) pro Amazys Aktie anbieten:  
 ▪ CHF 77 in bar, zinslos; zuzüglich 

▪ 2.11 voll liberierte Stammaktien mit einem Nennwert von USD 0.10 je Aktie, registriert 
bei der Securities and Exchange Commission (SEC) und kotiert an der NASDAQ so-
wie an der SWX Swiss Exchange (Neue X-Rite Aktien), zu liefern am Vollzugsdatum 
(Vollzugsdatum) bar jeglicher Belastungen.  

 
Basierend auf dem Schlusskurs der X-Rite Aktien an der NASDAQ am 30. Januar 2006 
(dem Tag vor dieser Voranmeldung) entspricht dieser Angebotspreis einem Wert von CHF 
108.80 pro Amazys Aktie und beinhaltet somit eine Prämie von 41% gegenüber dem Durch-
schnitts-Schlusskurs der Amazys Aktien während der letzten 30 Handelstage bis und mit 30. 
Januar 2006 an der SWX Swiss Exchange bzw. einer Prämie von 33% gegenüber dem 
Schlusskurs vom 30. Januar 2006.  
Diesen Berechungen liegt folgender Wechselkurs zu Grunde (Federal Reserve Bank of New York noon buying rate am 30. 
Januar 2006): USD 1 = CHF 1.2883. 

Bruchteile an X-Rite Aktien werden nicht ausgegeben. Alle Bruchteile an X-Rite Aktien (Spit-
zen), auf die ein Amazys Aktionär, der das Angebot annimmt, ungeachtet dieser Bestim-
mung berechtigt wäre, werden zusammengelegt. Ergibt sich aus der Zusammenlegung er-
neut ein Bruchteil an X-Rite Aktien, ist der Aktionär stattdessen berechtigt, eine zinslose Ba-
rabgeltung zu erhalten. Diese Barabgeltung berechnet sich (i) aus der Multiplikation des 
Schlusskurses der X-Rite Aktie an der NASDAQ am vorletzten Handelstag vor dem Voll-
zugsdatum mit dem Bruchteil einer X-Rite Aktie, die der Aktionär ansonsten erhalten hätte, 
und (ii) der Umrechnung dieses US Dollar-Betrags in Schweizer Franken aufgrund des 
USD|CHF-Wechselkurses (Federal Reserve Bank of New York noon buying rate) am vorletz-
ten Handelstag vor dem Vollzugsdatum. Zahlungen aufgrund von Ansprüchen aus Bruchtei-
len werden durch X-Rite am Vollzugsdatum an die Aktionäre entrichtet.  

Der Angebotspreis wird an allfällige Verwässerungseffekte hinsichtlich der Amazys oder der 
X-Rite Aktien angepasst. Als Verwässerungseffekte gelten unter anderem Dividendenaus-
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schüttungen, Verkauf oder Emission von Aktien, Kapitalerhöhungen mit einem Ausgabepreis 
pro Aktie unter dem Angebotspreis (bezüglich Amazys Aktien) bzw. unter dem Börsenpreis 
(bezüglich X-Rite Aktien) oder die Ausgabe von Optionen, Optionsscheinen, Wandelpapieren 
oder anderen Rechten zum Erwerb von Aktien. Ausnahmen, die keine Anpassung nach sich 
ziehen, bilden (i) Verkauf, Übertragung oder Ausgabe von Amazys Aktien durch Amazys  
oder ihre Tochtergesellschaften unter jenen Optionen, die am Vortag dieser Voranmeldung 
ausstehen, in Übereinstimmung mit Amazys Mitarbeiteroptions- oder ähnlichen Plänen, (ii) 
Verkauf, Übertragung oder Ausgabe von Mitarbeiteroptionen oder X-Rite Aktien durch X-Rite 
oder ihre Tochtergesellschaften in Übereinstimmung mit X-Rite Mitarbeiteraktien-, Mitarbeite-
roptions- oder ähnlichen Plänen, die am Vortag dieser Voranmeldung in Kraft stehen, sowie 
in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis, sowie (iii) die übliche vierteljährliche Dividen-
de von X-Rite in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis von nicht mehr als USD 0.025 
pro Aktie.  

Angebotsfrist 

Das Angebot soll voraussichtlich am oder um den 3. März 2006 veröffentlicht werden. Die 
Angebotsfrist wird voraussichtlich 20 Börsentage betragen, d.h. wahrscheinlich vom 3. März 
bis 30. März 2006, 16.00 Uhr MEZ, dauern (Angebotsfrist). X-Rite behält sich vor, die An-
gebotsfrist auf 40 Börsentage oder – mit Genehmigung der Schweizer Übernahmekommissi-
on – über 40 Börsentage hinaus zu verlängern. Kommt das Angebot zustande, wird nach Ab-
lauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist eine Nachfrist von zehn Börsentagen für die 
nachträgliche Annahme des Angebots angesetzt. Das Vollzugsdatum wird am oder um den 
28. April 2006 sein, unter Vorbehalt einer Verlängerung der Angebotsfrist oder eines Auf-
schubs des Vollzugs, wie nachstehend ausgeführt. 

Bedingungen 

Das Angebot wird voraussichtlich an die folgenden Bedingungen geknüpft sein: 

(a) Bei Ablauf der Angebotsfrist liegen X-Rite gültige Annahmeerklärungen für Amazys Ak-
tien vor, die zusammen mit den von X-Rite zu diesem Zeitpunkt gehaltenen Amazys 
Aktien, einem Anteil von mindestens 70% aller bei Ablauf der (allenfalls verlängerten) 
Angebotsfrist ausgegebenen Amazys Aktien entsprechen, zuzüglich der Anzahl von 
Amazys Aktien, welche aufgrund der Ausübung sämtlicher Optionen unter dem Mitar-
beiter-Optionsplan der Amazys bis zum Ende der Nachfrist ausgegeben werden kön-
nen. 

(b) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist sind keine Umstände oder Ereignisse eingetreten und 
es wurden keine solchen bekannt, die auf konsolidierter Basis wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Amazys haben. Als wesentliche nachteilige Auswirkungen 
gelten dabei alle Umstände oder Ereignisse, die nach Ansicht einer anerkannten, von 
X-Rite benannten, unabhängigen Revisionsgesellschaft oder Investmentbank alleine 
oder zusammen mit anderen Umständen oder Ereignissen jährlich eine Reduktion (und 
nicht nur einen zeitlichen Verzug bis zum nächstfolgenden Geschäftsquartal): 
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(i) des konsolidierten Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisa-
tionen (EBITDA) der Amazys um 20% oder mehr, verglichen mit dem ausgewie-
senen EBITDA für die vier am 30. September 2005 endenden Quartale, oder  

(ii) des konsolidierten Umsatzes der Amazys um 10% oder mehr, verglichen mit dem 
ausgewiesenen Umsatz für die vier am 30. September 2005 endenden Quartale, 
oder 

(iii) des gesamten konsolidierten Eigenkapitals der Amazys um 20% oder mehr, ver-
glichen mit dem ausgewiesenen Eigenkapital für die vier am 30. September 2005 
endenden Quartale,  

verursachen oder mit vernünftigerweise annehmbarer Wahrscheinlichkeit verursachen 
werden. 

(c) Die Ausgabe der Neuen X-Rite Aktien wurde von der Generalversammlung von X-Rite 
genehmigt. 

(d) Kein Gericht und keine Behörde hat einen Entscheid oder eine Verfügung erlassen, die 
den Vollzug dieses Angebots verhindert, verbietet oder für unzulässig erklärt. 

(e) Der Verwaltungsrat der Amazys hat unter der Voraussetzung, dass das Angebot unbe-
dingt wird, beschlossen, X-Rite bezüglich aller Amazys Aktien, die X-Rite aufgrund des 
Angebots oder auf andere Weise erwirbt, im Aktienregister der Amazys als Aktionärin 
mit Stimmrecht einzutragen. 

(f) Die Generalversammlung der Amazys hat weder eine Dividende, einen Verkauf, einen 
Kauf, eine Fusion oder eine Unternehmensspaltung in Höhe von CHF 11,4 Millionen 
oder mehr, noch eine ordentliche, genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung der A-
mazys genehmigt. 

(g) (i) Alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Amazys haben unter der Voraussetzung, 
dass das Angebot unbedingt wird, mit Wirkung vom Vollzugsdatum an ihr Amt nieder-
gelegt, und es ist eine Generalversammlung der Amazys zum Zweck der Wahl der von 
X-Rite vorgeschlagenen Personen in den Verwaltungsrat mit Wirkung vom Vollzugsda-
tum an abgehalten worden; oder (ii) unter der Bedingung, dass X-Rite mehr als 50% 
der Amazys Aktien hält, sind alle Verwaltungsräte der Amazys unter der Vorausset-
zung, dass das Angebot unbedingt wird, entweder (x) mit Wirkung vom Vollzugsdatum 
an zurückgetreten (unter dem Vorbehalt, dass mindestens ein Verwaltungsratsmitglied 
nicht zurückgetreten ist und vor dem Vollzugsdatum mit Wirkung ab Vollzugsdatum ei-
nen Mandatsvertrag mit X-Rite abgeschlossen hat unter der Voraussetzung, dass das 
Angebot unbedingt wird) oder (y) haben einen Mandatsvertrag mit X-Rite abgeschlos-
sen für den Zeitraum vom Vollzugsdatum bis zur Generalversammlung der Amazys, an 
welcher die von X-Rite vorgeschlagenen Personen in den Verwaltungsrat der Amazys 
gewählt werden. 
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(h) Die am Vollzugsdatum ausgegebenen Neuen X-Rite Aktien wurden für die Kotierung 
an der NASDAQ zugelassen, und die Kotierung dieser Aktien an der SWX Swiss Ex-
change wurde genehmigt. 

(i) Das von X-Rite bei der SEC in Verbindung mit dem Angebot einzureichende Registra-
tion Statement gemäss Formular S-4 (das Registration Statement) ist im Sinne der 
Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung in Kraft ge-
treten; die SEC hat sodann keine Stop Order erlassen, welche die Inkraftsetzung des 
Registration Statements aufschiebt, und die SEC hat diesbezüglich auch kein Verfah-
ren eingeleitet, das nicht bereits abgeschlossen oder zurückgezogen worden ist.  

Diese Bedingungen gelten als aufschiebende Bedingungen im Sinne von Art. 13 Abs. 1 der 
Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote (UEV-UEK). Nach 
Ablauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist gelten die vorgenannten Bedingungen c), 
e), f) und g) als auflösende Bedingungen im Sinne von Art. 13 Abs. 4 UEV-UEK, wobei: 

– die Bedingung c) nur bis zum Ende der zur Erfüllung von Bedingung c) einberufenen 
Generalversammlung von X-Rite als auflösende Bedingung gilt; 

– die Bedingung e) nur bis zur Beschlussfassung des Verwaltungsrates von Amazys zur 
Erfüllung von Bedingung e) als auflösende Bedingung gilt.  

X-Rite behält sich das Recht vor, ganz oder teilweise auf die Erfüllung vorgenannter Bedin-
gungen zu verzichten. Falls die Bedingungen bei Ablauf der Angebotsfrist nicht erfüllt sind 
und X-Rite auf deren Erfüllung nicht verzichtet hat, ist X-Rite berechtigt:  

(1) das Angebot als zustande gekommen zu erklären; jedoch ist X-Rite in diesem Fall be-
rechtigt, die Erfüllung des Angebots um höchstens vier Monate (oder eine längere, von 
der Übernahmekommission genehmigte Frist) nach Ablauf der Nachfrist aufzuschie-
ben, wobei das Angebot ohne weitere Rechtsfolgen dahin fällt, wenn die Bedingungen 
unter c), d), e), f), g), h) und i) in den vier zusätzlichen Monaten (oder einer längeren, 
von der Übernahmekommission genehmigten Frist) weder erfüllt werden noch X-Rite 
auf deren Erfüllung verzichtet hat, oder 

(2) das Angebot ohne weitere Rechtsfolgen als nicht zustande gekommen zu erklären. 

4. Offer Restrictions 

General 

The Offer will not directly or indirectly be made in a country or a jurisdiction, or to such per-
sons, in which, or to which such Offer would be illegal or otherwise violate applicable law or 
regulations or which would require X-Rite to change the terms or conditions of the Offer in 
any way, to submit an additional application or to perform additional actions in relation to any 
state, regulatory or legal authorities. It is not intended to extend the Offer to any such country 
or such jurisdiction or to persons in such country or jurisdiction. Documents relating to the Of-
fer must neither be directly or indirectly distributed in such countries or jurisdictions nor be 
sent to such countries or jurisdictions. Such documents must not be used for the purpose of 
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soliciting the purchase of securities of Amazys by anyone from such countries or jurisdic-
tions. 

U.S. Restrictions 

The Offer will only be made through a prospectus which is part of a registration statement on 
Form S-4 to be filed with the SEC and a Swiss offer prospectus. X-Rite and its directors, offi-
cers and other members of its management and employees also may be soliciting proxies 
from X-Rite stockholders in connection with the Offer. Security holders are urged to carefully 
review the registration statement on Form S-4, the Schedule TO, the proxy statement and 
other documents relating to the Offer that will be filed by X-Rite with the SEC because these 
documents will contain important information relating to the Offer. Security holders may ob-
tain a free copy of these documents after they have been filed with the SEC, and other 
documents filed by X-Rite and Amazys with the SEC, at the SEC’s Web site at www.sec.gov. 
Once the registration statement on Form S-4, as well as any documents incorporated by ref-
erence therein, the Schedule TO and the proxy statement are filed with the SEC, security 
holders will also be able to inspect and copy these documents at the public reference room 
maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW, Washington, D.C. 20549. Please call the 
SEC at 1-800-SEC-0330 for further information about the public reference room. YOU 
SHOULD READ THE PROSPECTUS CAREFULLY BEFORE MAKING A DECISION CON-
CERNING THE OFFER. 

5. Weitere Informationen 

Der Angebotsprospekt bezüglich des Kaufangebots wird voraussichtlich am oder um den 
3. März 2006 in den gleichen Medien sowie in der "Neuen Zürcher Zeitung" und im "Le 
Temps" veröffentlicht. 

6. Identifikation 

Wertpapier Wertpapier-Nr. ISIN Ticker Symbol 

Amazys Aktien 1234182 CH0012341829 AMSN 

X-Rite Aktien  US9838571035 XRIT 

 

Finanzielle Berater: 

      

Durchführende Bank: 

 


